
durchaus zu empfehlende Einführung 
betrachten, welche dem Leser die Haupt
schwierigkeiten der wirtschaftlichen 
Entwicklung Westafrikas aufzeigt. 
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Mit der Sprache und Kultur ihrer Ko
lonialherren haben die ehemaligen afri
kanischen Kolonien regelmäßig auch de
ren Rechtssysteme übernommen. Die 
Auf teilung des afrikanischen Kontinents 
in Länder mit common-Iaw-System und 
solche mit kontinentalem Rechtssystem 
trägt mit dazu bei, die kolonialen Gren
zen zu zementieren. Eine bemerkens
werte Ausnahme, bei der von verschie
denen europäischen Kolonialherren ge
prägte Gebiete vereinigt wurden, stellt 
der Zusammenschluß des ehemals briti
schen Protektorates Somaliland mit dem 
italienischen UN-Treuhandgebiet Soma
lia zur Republik Somalia dar. Welche 
schwierigen rechtlichen Probleme sich 
dabei ergaben, liegt auf der Hand, zu
mal der neue Staat keine föderative 
Verfassung, sondern die Form eines Ein
heitsstaates wählte. Die Rechtslage, die 
bei der Gründung der Republik Somalia 
am 1 .  Juli 1960 bestand, kann verwor
rener kaum gedacht werden. Im ehe
mals britischen Teil galt das für Britisch
Ostafrika typische Gemisch von com
mon-Iaw, indischen statutes und kolo
nialen ordinances, im italienischen Teil 
italienisches Recht und Rechtsvorschrif
ten aus der Kolonial- und Treuhand
zeit (S. 1 1 ) .  In beiden Gebieten galt da
neben islamisches Recht (Shariat) und 
Gewohnheitsrecht, die zwar theoretisch 
in bei den Teilen gleich waren, aber einen 
unterschiedlichen Anwendungsbereich 
besaßen (S. 34 ff.). Zur Unterstützung 
der Regierung bei der Vereinheitlichung 
dieses Rechtszustandes wurde eine inter
nationale Expertenkommission gebildet, 
der Kenner des italienischen, des engli
schen, des islamischen und des Gewohn
heitsrechts angehörten (S. 12 Anm. 30). 

Der Verfasser des angezeigten Buches 
war Vorsitzender dieser Kommission. 
Er beschreibt die erste Phase der Rechts
vereinheitlichung, wobei er sich weitge
hend auf seine eigenen Erfahrungen stüt
zen kann. 
Kennzeichnend für den Prozeß der Ver
einheitlichung ist, daß man nicht ver
sucht hat, aus den bei den Rechtssyste
men eine Synthese zu erarbeiten, son
dern jeweils ganze Materien dem italie
nischen bzw. dem englischen Recht ent
lehnt hat. Das Verfassungsrecht, das al
lerdings inzwischen durch die politischen 
Verhältnisse obsolet geworden ist, ent
spricht weitgehend italienischem Vor
bild (S. 16 ff). Auch das materielle 
Strafrecht wurde dem italienischen, das 
Strafprozeßrecht dagegen dem engli
schen Recht nachgebildet (S. 45 ff.). Bei
des bedeutet erhebliche Schwierigkeiten 
für die im jeweils anderen Recht groß
gewordenen Juristen. Die kontinentale 
Gesetzesprache läßt sich beispielsweise 
auf dem Gebiet des allgemeinen Teils 
des Strafrechts praktisch nicht ins Eng
lische übersetzen (der Verfasser bringt 
auf S. 47 Anm. 173  Beispiele) . Auf der 
anderen Seite ist es zweifelhaft, ob die 
übernahme des englischen Verfahrens
rechtes sehr sinnvoll ist. Dessen Funk
tionieren hängt weitgehend von einem 
fähigen, in diesem Recht ausgebildeten 
Juristenstand ab, den Somalia weder 
heute noch in näherer Zukunft hat. Es 
kann daher nicht verwundern, daß in 
einem vom Verfasser berichteten Hoch
verratsprozeß (S. 60 ff.) zwei gewandte 
indische Anwälte den Angeklagten zum 
Freispruch verhelfen konnten, obwohl 
ihre Taten dem ganzen Land bekannt 
waren, und dies nur, weil der (italieni
sche) Anklagevertreter den vom engli
schen Recht ermöglichten prozessualen 
Schachzügen nicht gewachsen war. 
Leider beschränkt sich der Verfasser 
weitgehend auf eine bloße Darstellung, 
ohne näher auf die Gründe einzugehen, 
die im Einzelfall zur Wahl der einen 
oder der anderen Lösung führten. Eine 
Ausnahme machen die interessanten 
Ausführungen über die gewählte Rei
henfolge bei der Rechtsvereinheitli
chung :  am Anfang standen öffentliches 
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Redlt und Strafremt, da es als unzu
mutbar empfunden wurde, wenn der 
Bürger in den beiden Teilen des Landes 
einer untersmiedlimen Ordnungs- oder 
Strafgewalt unterlegen hätte (S. 88 ) .  
Sonst erfährt man über die überlegun
gen im Remtssetzungsprozeß nur wenig, 
wenn man sim ni mt mit der Auskunft 
begnügen will, das materielle italienisme 
Strafrecht sei übernommen worden, 
weil die Mehrzahl der Regierungsmit
glieder und Beamten italienism erzogen 
worden seien (S. 45), und das englisme 
Prozeßremt, weil es während der Zeit 
der britismen Militärverwaltung großen 
Eindruck gemamt habe (S. 46). Es ist 
denkbar, daß die Kommission weiterge
hende überlegungen tatsämlim nimt 
angestellt hat. Dabei ist ihr zugute zu 
halten, daß sie unter einem großen Zeit
drud� arbeiten mußte (S. 45). Bedauer
lim wäre es dennom, da der Fall Soma
lia die einmalige Chance geboten hätte, 
die Frage zu untersumen, ob eins der 
europäismen Remtssysteme sim besser 
für Modernisierung und Entwiddung 
einsetzen läßt, oder ob diese Aufgabe 
von einer Synthese beider Systeme am 
besten gelöst werden kann. Für diese 
Frage, die vielleimt die Kernfrage der 
Erforsmung des Remts der afrikani
smen Entwiddungsländer ist, bietet das 
Bum Material, ohne zu ihrer Lösung 
Wesentliches beizutragen. 
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Die nam dem zweiten Weltkrieg in vie
len Regionen der Welt aufgetretenen 
Bestrebungen, durm Zusammensmluß 
benambarter Länder größere Entwi�
lungserfolge zu erzielen, haben smon 
früh aum Lateinamerika ergriffen. In 
diesem Bereich verdient der bisher we
mger beamtete Zentralamerikanisme 
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Gemeinsame Markt insofern besondere 
Beamtung, als er im Gegensatz zu an
deren Zusammensmlüssen bereits kon
krete Ergebnisse erzielen konnte, die 
über eine bloße Förderung des intrazo
nalen Handels hinausgehen und den 
Weg weisen zu emten Integrationen. 
Dem Werdegang dieser Bemühungen 
namzugehen, ist der Zweck dieser inter
essanten und beamtlichen Neuersmei
nung. 
Wirtsmaftlime Integrationen pflegen 
darunter zu leiden, daß die in ihr ruhen
den politismen Fragen ausgeklammert 
werden. Cochrane geht davon aus, daß 
alle regionalen Zusammensmlüsse letz
ten Endes politischer Natur sind. Dies 
trifft auf Zentral amerika von vornher
ein deshalb zu, weil historisme Grund
lagen für eine politisme Einigung gege
ben sind, die vom Autor aum in seine 
Betramtung einbezogen werden. Die 
fünf Teilnehmerländer (Costa Rica, Gu
atemala, EI Salvador, Honduras, Nica
ragua mit ( 1 965) rd. 12 Mill. Einwoh
nern) waren bis 1 840 in einer Union 
vereinigt. Wenn sie sim auch seit dieser 
Zeit auseinandergelebt haben, was sim 
zu offenen Konflikten und Animositä
ten steigern kann (siehe Konflikt Hon
duras-EI Salvador im Jahre 1 969) -, 
so geistert dom trotz aller Gegensätze 
das Ideal einer politismen Union als 
bisher nicht verwirklimter Wunsm
traum in Köpfen von Zentral amerika
nern. Jedenfalls untersmeidet sim die 
zentralamerikanisme Integration von 
anderen dadurm, daß irgendwie dom 
das Politisme mindestens im Untergrun
de als Stimulans für die wirtsmaftlime 
Kooperation mitwirkt. Der aum in die
sen Ländern wamsende Nationalismus 
und das Empfinden für " independencia" 
treffen sim mit dem Gefühl, daß diese 
fünf Länder auf der mittelamerikani
smen Landbrücke, jedes für sim zu 
schwach und klein, aber insgesamt eine 
räumliche Einheit bilden, wirtsmaftlim 
und politism aufeinander angewiesen 
sind und aum ihre nationalen Ziele nur 
durm gemeinsames Vorgehen erfolg
reim anstreben können. Wirtsmaftlime 
Integrationen sind unlöslim verbunden 
mit den sozialen Problemen, mit denen 


	
	



